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licher Ausnützung gegeben und der Bettel und das Vagantenthum eher befördert als eingeſchränkt.Dabei führt ſie wegen meiſt eintretenden übergroßen Andrangs leicht zu einer unverhältnißmäßigenBelaſtung der einzelnen Gemeinde . Demgegenüber wird von einer Organiſation , die von einem
räumlich möglichſt ausgedehnten Verbande ausgeht , die Anlegung der Stationen in geeigneter Ent⸗
fernung von einander , die einheitliche Durchführung zweckdienlicher Vorſchriften hinſichtlich des
Betriebs und eine ſachgemäße und gerechte Vertheilung des Aufwands ermöͤglichte. Immerhin beſteht auchin einigen Bezirken eine entſchiedene Abneigung gegen das Stationsſyſtem , weil man von deſſen Ein⸗
führung eine Zunahme des Bettels an den zwiſchen den Stationen gelegenen Orten befürchtet , oder
weil man wegen der zerſtreuten Lage der einzelnen Ortſchaften eine günſtige Wirkung von einer
geordneten Unterſtützung der Durchreiſenden ſich überhaupt nicht verſpricht ,

In den Jahren 1886 bis 1888 haben ſich die Vertretungen faſt ſämmtlicher Kreisvetbände
des Landes mit der Frage , ob etwa das Naturalverpflegungsweſen als Kreiseinrichtung durchgeführtwerden ſoll , befaßt . Dieſe Verhandlungen haben in den Kreiſen Konſtanz , Waldshut , Vil —
lingen , Lörrach und Freiburg bereits im Jahre 1887 zur Ausarbeitung eines gemeinſamenStatuts für Einrichtung und Verwaltung von Naturalverpflegungsſtationen geführt , auf Grund
deffen , in den erſtgenannten zwei Kreiſen zu Beginn des Jahres 1888 die Naturalverpflegung mittelſteines einheitlichen Stationennetzes als unmittelbare Kreiseinrichtung in Wirkſamkeit getreten iſt . DerKreis Villingen fördert die Naturalverpflegung in der Weiſe , daß er denjenigen Gemeinden, welche
nach dem feſtgeſtellten Plane und nach Maßgabe des Statuts Stationen errichten, zu den Koſten der
erſten Einrichtung und zum Betriebsaufwand Zuſchüſſe gewährt . Ein ähnliches Verfahren wird
ſeitens des Kreiſes Offenburg beobachtet . Für den Kreis Lörrach ſteht die Uebernahme desBetriebs in unmittelbare Verwaltung des Kreiſes für das Jahr 1890 in Ausſicht .

2. Die ſtaatliche Fürſorge für die Erziehung verwahrloſter jugendlicher Perſonen
( Zwangserziehung ) im Jahre 1888 .

( Vergl . Jahrgang 1888 , Nr. 8, Seite 139ff . )

Im Jahre 1888 hat der Vollzug des Geſetzes vom 4. Mai 1886 über die ſog. Zwangs —erziehung , deſſen Ziele und weſentliche Beſtimmungen in der vorgedachten Nummer dieſer Mitthei —lungen näher dargelegt ſind , ſich weiter ausgedehnt . Die Zahl der ihr unterworfenen Kinder hat ſichim Laufe des Jahres mehr als verdoppelt und zu den 38 Amtsbezirken , in denen die Maßregel im
Jahre 1887 zur Anwendung kam, ſind 8 weitere Bezirke hinzugetreten .

In dem Berichte über die Fälle des Jahres 1887 wurde wegen deren geringer Zahl voneiner umfaſſenderen und die einzelnen Amtsbezirke berückſichtigenden tabellariſchen Darſtellung nochabgeſehen ; nunmehr iſt eine ſolche auf den folgenden Seiten gegeben . Freilich ſind auch die Ergeb⸗niſſe des Jahres 1888 noch zu beſchränkt , um ein vollſtändiges Bild von der Wirkung des Geſetzes
zu liefern ; immerhin treten doch ſchon nach einzelnen Richtungen beſtimmtere Geſtaltungen der
Zahlen hervor , welche wenigſtens annähernd als den allgemeinen Verhältniſſen entſprechend ange -ſehen werden möchten .

Bevor die hauptſächlichen Ergebniſſe des Jahres 1888 hervorgehoben und mit denjenigenvon 1887 verglichen werden , iſt zu bemerken , daß die bisherigen Angaben über die letzteren einiger
Berichtigung bedürfen , inſofern dabei die Fälle mitgezählt waren , in denen im Jahre 1887 die Zwangs⸗
erziehung beſchloſſen wurde , aber erſt im Jahre 1888 ihren Vollzug fand . Wenn ſtrenge genommen
dieſes Verfahren als richtig gelten kann , weil das Kind mit dem Beſchluſſe des Gerichts unter die
Gewalt des Geſetzes tritt , ſo kann doch eine gleichmäßige ſtatiſtiſche Darſtellung erſt von da an ab —
heben, wo dieſer Beſchluß zu erzieheriſchen Maßnahmen d. h. zum Cintritt des Kindes in die er —
zieheriſche Familie oder Anſtalt führt . Von dem letzteren Standpunkte hatte das Jahr 1887 an
Stelle der früher angegebenen 133 Aufnahmen in die Zwangserziehung nur 119 und bei deſſen
entſprechender Anwendung auf die Entlaſſungen , an Stelle von 2 Entlaſſungen aus derſelben nur 1,
an ſeinem Schluſſe alſo einen Beſtand von 118 Kindern in thatſächlicher Zwangserziehung . In
Bolge deffen ändert fidh natürlich aud die Mehrheit der für die Einzelheiten angeführten Zahlen ,
jedoch nirgend ſo erheblich , daß die damaligen Zahlengruppirungen von ihrem Charakter weſentlich
einbüßten . In den folgenden Zuſammenſtellungen und Vergleichungen mußten indeſſen allgemein
die abgeänderten Zahlen eingeſetzt werden , weil ſonſt eine ineinandergreifende Darſtellung mit den
Zahlen von 1888 nicht möglich wäre .
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